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Regeste

Rente

Erwägungen

E. 3
Vorliegend ist strittig und vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen, ob die SAK die Rente
des Beschwerdeführers korrekt ermittelt hat.

E. 3.1
Die ordentlichen Renten werden gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG nach Massgabe der
Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der
rentenberechtigten Person berechnet. Sie gelangen nach Art. 29 Abs. 2 AHVG in Form von
Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer oder in Form von Teilrenten für
Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer zur Ausrichtung. Die Teilrente entspricht
dabei einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG), für dessen Berechnung das
Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der Versicherten zu denjenigen ihres
Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt
werden (Art. 38 Abs. 2 AHVG). Als vollständig gilt die Beitragsdauer, wenn die
rentenberechtigte Person zwischen dem 1. Januar nach der Vollendung des 20. Altersjahres
und dem 31. Dezember vor Eintritt des Rentenalters gleich viele Beitragsjahre aufweist wie
ihr Jahrgang (Art. 29bis Abs. 1 AHVG in Verbindung mit Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Dabei
bestimmt sich die Beitragsdauer einer versicherten Person in der Regel nach den Einträgen
in ihren individuellen Konten (Art. 30ter AHVG).

E. 3.2
Für jeden beitragspflichtigen Versicherten werden individuelle Konten geführt, in welche
die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen
werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten (Art. 30ter Abs. 1 AHVG).

E. 3.2.1
Gemäss Art. 138 Abs. 1 AHVV in Verbindung mit Art. 30ter Abs. 2 AHVG sind die von
einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die
gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das individuelle Konto einzutragen, selbst wenn der
Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Die
gleiche Ordnung gilt auch dann, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine
Nettolohnvereinbarung getroffen haben, das heisst wenn der Arbeitgeber sämtliche Beiträge
zu seinen Lasten übernimmt. Diese beiden Sondertatbestände müssen aber einwandfrei
nachgewiesen sein. Ist der Nachweis nicht erbracht, dass der Arbeitgeber tatsächlich die
Beiträge vom Lohn seines Arbeitnehmers abgezogen hat, oder lässt sich eine behauptete



Nettolohnvereinbarung nicht eindeutig feststellen, so dürfen die entsprechenden
Einkommen nicht ins individuelle Konto eingetragen werden (BGE 117 V 261 E. 3a mit
Hinweisen).

E. 3.2.2
Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles
Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger
Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine
Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt
des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur ver-
langt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis
erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Art. 141 Abs. 3 AHVV führt eine
Beweisverschärfung gegenüber dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit ein, indem der volle Beweis verlangt wird. Allerdings
soll dies nicht heissen, dass die Untersuchungsmaxime nicht gilt und der Versicherte selbst
diesen Beweis zu erbringen hat. Vielmehr soll dies heissen, dass der Versicherte insofern
erhöhte Mitwirkungspflichten hat, als dass er alles ihm Zumutbare unternehmen muss, um
die Verwaltung oder den Richter bei der Beschaffung des Beweismaterials zu unterstützen
(vgl. BGE 117 V 261 Erw. 3b und 3d).

E. 3.2.3
Gemäss Definition gilt eine Tatsache als bewiesen und der volle Beweis als erbracht, wenn
die Behörde von deren Vorhandensein derart überzeugt ist, dass das Gegenteil als
unwahrscheinlich erscheint (vgl. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, S. 105). Wie dieser Beweis
erbracht werden muss, ist nicht vorgeschrieben.

E. 3.3
Als massgebender Lohn gilt jedes Entgelt für in unselbständiger Stellung auf bestimmte
oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit (Art. 5 Abs. 2 AHVG). Der Bundesrat kann
Sozialleistungen sowie anlässlich besonderer Ereignisse erfolgende Zuwendungen eines
Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer vom Einbezug in den massgebenden Lohn ausnehmen
(Art. 5 Abs. 4 AHVG). Nicht zum Erwerbseinkommen gehören Versicherungsleistungen
bei Unfall, Krankheit oder Invalidität, ausgenommen die Taggelder nach Artikel 25 des
Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) und nach Artikel
29 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über die Militärversicherung (Art. 6 Abs. 2 lit. b
AHVV).

E. 3.4
Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und
der Entstehung des Rentenanspruchs können zur Auffüllung von Beitragslücken
herangezogen werden. Die in diesem Zeitraum erzielten Erwerbseinkommen werden bei der
Rentenberechnung aber nicht berücksichtigt (Art. 52c AHVV).

E. 3.5
Nachfolgend ist zu prüfen, ob die SAK die Altersrente des Beschwerdeführers korrekt
berechnet hat. Dem Beschwerdeführer wurden 8 Jahre und 8 Monate Beitragsdauer
angerechnet, was gestützt auf das IK korrekt ist. Da für das Jahr des Nachtrags-IK (2010)
bereits 12 Monate berücksichtigt wurden, erhöht sich die Beitragszeit durch das



Nachtrags-IK nicht. Der Jahrgang des Beschwerdeführers (1946) weist im Jahr des
Versicherungsfalls (2011) 44 Beitragsjahre auf (Rententabellen 2011 S. 8). Gemäss
Skalenwähler kommt beim Beschwerdeführer mit 8 Beitragsjahren die Rentenskala 8 zur
Anwendung (Rententabellen 2011 S. 10). Zu Gunsten des Beschwerdeführers sind im IK
für die Jahre 2001 bis 2010 Einkommen von insgesamt Fr. 594'252.-- registriert. Die SAK
ging im Einspracheentscheid noch von einem Einkommen von Fr. 589'217.-- aus. Unter
Berücksichtigung des Nachtrags-IK über Fr. 5'035.-- ergibt sich der obgenannte Betrag von
Fr. 594'252.--. Dass bei den zu berücksichtigenden Einkommen die Unfalltaggelder nicht zu
berücksichtigen waren, ist korrekt (vgl. E. 3.3 hiervor), weshalb auch die Stornierung von
Fr. 79'483.-- im Jahr 2008, das vom Beschwerdeführer bemängelte Einkommen der
A._______ im Jahr 2006 (Fr. 41'589.-- anstatt Fr. 55'223.--; vgl. den entsprechenden
Lohnausweis) und das Einkommen für den Monat Januar 2009 nicht zu beanstanden sind.
Auch die Arbeitgeberin des Beschwerdeführers bestätigte mit Schreiben vom 18. April
2012 respektive 27. März 2012 (IV-act. 50 S. 1 und 2), dass dieser zwischen dem 27.
November 2007 und seinem Austritt am 31. Januar 2009 (mit Unterbrüchen) arbeitsunfähig
gewesen sei und es sich bei den ausbezahlten Beträgen um Korrekturen von
Sozialversicherungsbeiträgen gehandelt habe. Das ermittelte Gesamteinkommen ist zwecks
Ausgleichung der Inflation entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG
aufzuwerten. Da der erste IK-Eintrag erst im Jahr 2001 erfolgte, ist das Einkommen
vorliegend jedoch nicht aufzuwerten (Rententabellen 2011 S. 15). Das Gesamteinkommen
entspricht unter Berücksichtigung der zurückgelegten Beitragszeiten (104 Monate) einem
durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 68'568.-- (= Fr. 594'252.-- : 104 x 12). Dieser
Betrag ist auf den nächsthöheren Tabellenwert des massgebenden durchschnittlichen
Einkommens aufzurunden. Gemäss den Rententabellen 2011 (Skala 8, S. 90) ergibt ein
massgebendes Gesamteinkommen von bis zu Fr. 69'600.-- eine monatliche Rente von Fr.
388.--. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die SAK bei der Rentenberechnung
grundsätzlich korrekt vorgegangen ist, dass sich aber die Rente aufgrund des während des
Beschwerdeverfahrens eingegangenen Nachtrags-IK - wie die SAK zu Recht ausführte -
leicht erhöht. Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und der angefochtene Entscheid ist
aufzuheben. Dem Beschwerdeführer ist mit Wirkung ab 1. Februar 2011 eine Altersrente in
der Höhe von monatlich Fr. 388.-- auszurichten. 4.1 Das Verfahren ist für die Parteien
kostenlos (Art. 85bis Abs. 2 AHVG), so dass keine Verfahrenskosten zu erheben sind. 4.2
Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für
ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art.
64 Abs. 1 VwVG). Da dem obsiegenden Beschwerdeführer, welcher nicht vertreten war,
keine unverhältnismässig hohen Kosten entstanden sind und dieser zu Recht keinen
entsprechenden Antrag gestellt hat, ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art.
64 Abs. 1 VwVG und Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die
unterliegende SAK hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
VwVG e contrario).
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